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 Wissenswertes ____________________________  
 

 

Leitfaden für den öffentlichen IT-Einkauf: Multifunktionsgeräte produktneutral ausschreiben 

Eine Arbeitsgruppe unter Beteiligung des Beschaffungsamtes des Bundesministeriums des Innern und des Bitkom 

e.V. hat einen Leitfaden für den öffentlichen IT-Einkauf „Multifunktionsgeräte und Drucker produktneutral ausschrei-

ben“ erstellt, der im Dezember 2021 veröffentlicht wurde. Er soll die öffentlichen Auftraggeber dabei unterstützen, 

ihre Ausschreibungen zur Beschaffung von Druckern und Multifunktionsgeräten produktneutral unter Berücksichti-

gung aktueller technischer Standards zu formulieren. Neben den technischen Kriterien enthält der Leitfaden auch 

Ausführungen zu Umweltschutz, Energieeffizienz, Barrierefreiheit und IT-Sicherheit. Insbesondere wird angespro-

chen, wie sich Aspekte des Ressourcenschutzes bei der Beschaffung umsetzen lassen, beispielsweise die Lang-

lebigkeit und Reparaturfähigkeit der Produkte, die Nutzung und der Einsatz von aufgearbeiteten Geräten und Rück-

nahmesysteme für Geräte und Verbrauchsmaterialien. Den Leitfaden finden Sie auf der Internetseite des Bitkom 

e.V. unter folgendem Link: 

https://www.itk-beschaffung.de/sites/beschaffung/files/2021-12/211214_lf_drucker-mfg-1_0.pdf 

 

 

Leitfaden zur umweltfreundlichen öffentlichen Beschaffung: Grafische Papiere und Kartons aus 100 % Alt-

papier 

Das Umweltbundesamt (UBA) hat einen Leitfaden zur umweltfreundlichen öffentlichen Beschaffung „Grafische Pa-

piere und Kartons aus 100 % Altpapier (Recyclingpapier und -karton)“ veröffentlicht. Bei grafischen Papieren und 

Kartons handelt es sich u. a. um Papiere für Druckerzeugnisse wie Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Broschüren, 

Kataloge, Prospekte, Plakate und Multifunktions- und Kopierpapiere. Der Leitfaden soll durch die Begrenzung der 

Zugabe von kritischen Fabrikations- und Papierveredlungsstoffen helfen, die Belastung des Abwassers zu mini-

mieren und die Belastung des Papiers mit Schadstoffen zu reduzieren. Der Leitfaden enthält die für öffentliche 

Auftraggeber wesentlichen Informationen und Empfehlungen für die Einbeziehung von Umweltaspekten in die Lei-

stungsbeschreibung. Dies erfolgt über den als Anlage zum Leistungsverzeichnis vorgesehenen Anbieterfragebo-

gen zur umweltfreundlichen öffentlichen Beschaffung von grafischen Papieren und Kartons aus 100 % Altpapier. 

Der Anbieterfragebogen enthält auch Empfehlungen zur Festlegung von Ausschluss- und Bewertungskriterien und 

zur Nachweisführung der Einhaltung der Leistungsanforderungen mittels Gütezeichen oder Bescheinigungen einer 

Konformitätsbewertungsstelle. Der Leitfaden basiert auf den Kriterien des Umweltzeichens Blauer Engel für Recy-

clingpapier und -karton (DE-UZ 14a, Ausgabe Januar 2020). Den Leitfaden finden Sie über folgenden Link: 

https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/leitfaden-zur-umweltfreundlichen-oeffentlichen-8 

 

 

Leitfaden für nachhaltige Beschaffung – Orientierungshilfe zu Umweltsiegeln für Kommunen und Unter-

nehmen 

Einen Leitfaden zur „Nutzung von Umweltsiegeln für nachhaltige Beschaffung“ hat der Bezirksverband Pfalz her-

ausgegeben, um vor allem Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Verwaltungen, die mit Beschaffung und Vergabe 

befasst sind, eine Orientierungshilfe an die Hand zu geben. Er kann aber auch von Unternehmen genutzt wer-

den. Die 64-seitige Broschüre bietet nach einer Einführung zum Thema „Nachhaltigkeit“ und den Grundlagen nach-

haltiger Beschaffung eine Übersicht über Umweltsiegel. Diese ermöglicht eine einfache und schnelle Bewertung 

verschiedener Produktsiegel durch eine Zusammenfassung der wichtigsten Aspekte und ein einfaches Ampelsy-

stem. Insgesamt werden 28 bekannte und häufig genutzte Siegel aus sechs Produktgruppen (wie Blauer Engel, 

FSC und Fairtrade) vorgestellt und bewertet, und zwar aus den Bereichen Papier, Möbel, Elektrogeräte, Reini-

gungsmittel, Textilien und Fahrzeuge. Für jede Produktgruppe wird mit Hilfe konkreter Beispiele aus der Praxis 

dargestellt, wie Nachhaltigkeitssiegel und -kriterien in Leistungsbeschreibungen und andere Schritte der Vergabe 

eingebunden werden können. 

https://www.itk-beschaffung.de/sites/beschaffung/files/2021-12/211214_lf_drucker-mfg-1_0.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/leitfaden-zur-umweltfreundlichen-oeffentlichen-8
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Der Siegelkatalog ist im Rahmen einer unabhängigen Studienarbeit zum Thema „Nachhaltige Beschaffung“ ent-

standen, die im Rahmen des EU-Life Projektes „Zero Emissions Natural Protection Areas“ (ZENAPA) für den Be-

zirksverband Pfalz erstellt wurde. Den Leitfaden finden Sie unter folgenden Link:  

https://www.bv-pfalz.de/wp-content/uploads/2022/01/Siegelleitfaden_BVP_2021-10-15.pdf 

 

Quelle: Bezirksverband Pfalz 

 

Ihr Ansprechpartner: 

Steffen Müller, muellers@abz-bayern.de, Tel.: 089 511 631 72 

 

Nachhaltige Beschaffung ist das neue Normal 

„Nachhaltige Beschaffung ist das neue Normal!“ - Unter diesem Motto soll ein gemeinsames Film-Projekt von 

Bund und dreizehn Bundesländern mit der Kompetenzstelle für nachhaltige Beschaffung (KNB) im Beschaffungs-

amt des BMI (BeschA) mittels eines Kurzfilms zur nachhaltigen öffentlichen Beschaffung motivieren.  

https://www.nachhaltige-beschaffung.info/DE/Home/home_node.html  

Ihre Ansprechpartnerin: 

Sabine Hillmer, E-Mail: sabine.hillmer@hannover.ihk.de 

 

 

Mindestlohn 2022 

Bei seiner Einführung im Jahr 2015 lag der gesetzliche Mindestlohn bei 8,50 Euro pro Stunde. Seither wurde die 

Lohnuntergrenze auf Grundlage von Vorschlägen der Mindestlohnkommission mehrfach angehoben. Seit dem 1. 

Januar 2022 gilt in Deutschland ein gesetzlicher Mindestlohn von 9,82 Euro pro Stunde. Mitte 2022 soll der Min-

destsatz in einem weiteren Schritt auf 10,45 Euro steigen. Daneben haben einige Branchen spezifische Mindest-

löhne, die darüber liegen. Die neue Bundesregierung plant eine einmalige Anhebung des flächendeckenden Min-

destlohns auf 12 Euro pro Stunde. 

 

Ihre Ansprechpartnerin: 

Eva Waitzendorfer-Braun, Auftragsberatungsstelle Hessen e.V.: eva.waitzendorfer-braun@absthessen.de, Tel.: 

0611-974588-0 

 

Neue Verordnung zum Preisrecht ab April 2022 

Um marktwirtschaftliche Grundsätze der Preisbildung auch im öffentlichen Auftragswesen durchzusetzen, regelt 

die Verordnung „PR Nr. 30/53 über die Preise bei öffentlichen Aufträgen“, dass beim Abschluss öffentlicher Auf-

träge grundsätzlich Marktpreisen der Vorzug vor Selbstkostenpreisen zu geben ist. Aufgrund öffentlicher Aufträge 

dürfen keine höheren Preise gefordert, versprochen, vereinbart, angenommen oder gewährt werden, als es nach 

den Bestimmungen der Verordnung zulässig ist.  

 

Seit ihrem Erlass im Jahr 1953 wurde die Verordnung materiell kaum geändert, während Rechtsbereiche mit Be-

rührungspunkten zur Regelungsmaterie, insbesondere das Vergaberecht, aber auch das Handelsrecht und das 

Steuerrecht, vielfältigen Änderungen unterlagen. Es ist erforderlich, die Verordnung insbesondere in ihrem Kern, 

dem Marktpreisvorrang sowie den Leitsätzen für die Preisermittlung aufgrund von Selbstkosten (LSP), an die ak-

tuellen Gegebenheiten anzupassen und damit für die Anwendungspraxis sowohl der öffentlichen Auftraggeber, 

wie auch der Auftragnehmer und der Preisprüfbehörden der Länder wesentliche Erleichterungen zu schaffen. 

 

Die dritte Änderungsverordnung zum Preisrecht tritt am 01.04.2022 in Kraft (BGBl I 2021 Nr. 80, S. 4968) We-

sentliche Änderungen bzw. Klarstellungen sind: 

 

https://www.bv-pfalz.de/wp-content/uploads/2022/01/Siegelleitfaden_BVP_2021-10-15.pdf
mailto:muellers@abz-bayern.de
https://www.nachhaltige-beschaffung.info/DE/Home/home_node.html 
mailto:sabine.hillmer@hannover.ihk.de
mailto:eva.waitzendorfer-braun@absthessen.de
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• Preisbildung auf besonderem Markt: Ein Marktpreis im Sinne der Verordnung kann sich sowohl auf dem 

allgemeinen Markt als auch auf einem besonderen Markt (d. h. ausschließlich im konkreten Vergabever-

fahren) herausbilden. 

• „Verkehrsüblichkeit“ eines Preises: Ein verkehrsüblicher Preis kann auch vorliegen, wenn sich dieser im 

Wettbewerb mit mindestens zwei Bietern gebildet hat. 

• Vorrang allgemeiner Marktpreis: Der Marktpreis auf dem allgemeinen Markt hat Vorrang vor dem Markt-

preis auf dem besonderen Markt. 

• Opportunitätsprinzip: Die Entscheidung, eine Preisprüfung durchzuführen oder nicht, treffen die Preis-

überwachungsbehörden nach pflichtgemäßem Ermessen. 

 

 
 

 Recht ____________________________________  
 

Auch unterhalb der EU-Schwellenwerte: unverzüglich rügen! 

Nicht nur bei Vergabeverfahren EU-weit ist ein Bieter gehalten, erkannte oder erkennbare Vergaberechtsverstöße 

ohne schuldhaftes Zögern zu rügen. 

 

Sachverhalt: 

Ausgeschrieben waren Straßenbauleistungen in einem nationalen Verfahren. Bieter B wird am 03.12.2019 zu ei-

nem "Aufklärungsgespräch zu verschiedenen Einheitspreisen der LV-Positionen" eingeladen. Im Rahmen des Auf-

klärungsgesprächs moniert der öffentliche Auftraggeber eine unzulässige Mischkalkulation. Mit Telefax vom 

05.12.2019 wird das Angebot des B ausgeschlossen. Dieser rügt erfolglos seinen Ausschluss mit Schreiben vom 

12.12.2019. B beantragt vor dem LG Zweibrücken den Erlass einer einstweiligen Verfügung mit dem Ziel, dem 

öffentlichen Auftraggeber zu untersagen, den Zuschlag an den Zweitplatzierten zu erteilen. 

 

Beschluss: 

Im Ergebnis ohne Erfolg: Nachdem das Gericht die einstweilige Verfügung zunächst per Beschluss erlässt, hebt 

es diese im Widerspruchsverfahren auf. Die dagegen gerichtete Berufung des B bleibt erfolglos. B habe die von 

ihm behaupteten Vergabefehler nicht rechtzeitig gerügt, sein Antrag somit unzulässig. Spätestens im Rahmen des 

Aufklärungsgesprächs am 03.12.2019 habe B Kenntnis aller maßgeblichen Umstände des Ausschlusses gehabt. 

Seine Rüge erfolgte aber erst am 12.12.2019. Auch bei nationalen Auftragsvergaben seien Bieter gehalten, er-

kannte oder erkennbare Vergaberechtsverstöße umgehend zu rügen. Durch die Teilnahme an der Ausschreibung 

eines öffentlichen Auftrags entstehe ein vorvertragliches Schuldverhältnis mit daraus entstehenden wechselseiti-

gen Fürsorge- und Schutzpflichten. 

 

Praxistipp: 

Bei Verfahren im Unterschwellenbereich ist es von Grund auf schwerer für Bieter, an ihr Primärrechtsinteresse zu 

gelangen, nämlich den Auftrag zu erhalten. Wenige Bundesländer haben den Rechtschutz bei nationalen Verfahren 

so ausgebildet, dass der öffentliche Auftraggeber eine sogenannte Wartepflicht einhalten muss, bevor er einen 

Zuschlag erteilt. Davon losgelöst gilt aber für ein erfolgreiches Umsetzen des Bieterschutzes, dass eine mögliche 

Rechtsverletzung sofort gegenüber dem öffentlichen Auftraggeber gerügt werden muss. Im dargestellten Fall hätte 

der Primärrechtsschutz erfolgreich durchgesetzt werden können, hätte der Bieter unverzüglich erklärt, durch den 

Ausschluss seines Angebots in seinen Rechten verletzt zu sein. 

 

OLG Zweibrücken, Beschl. vom 11.10.2021 (Az.: 1U 93/20) 

 

Ihre Ansprechpartnerin: 

Eva Waitzendorfer-Braun, Auftragsberatungsstelle Hessen e.V.: eva.waitzendorfer-braun@absthessen.de, Tel.: 

0611-974588-0 

mailto:eva.waitzendorfer-braun@absthessen.de
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Projektant: Wann ist der Vorauftragnehmer vorbefasst? 

Unterstützt ein Büro bei der Findung und Festlegung der Ziele für einen Folgeauftrag, ist dies kein reiner Vorauftrag, 

sondern eine Vorbereitung der Folgeausschreibung, die dadurch Wissensvorsprung beinhaltet. 

 

Sachverhalt: 

Ausgeschrieben war in einem EU-weiten Offenen Verfahren die Moderation und Begleitung eines Strategiezielpro-

zesses. Bieter A gibt ein Angebot ab, welches vom öffentlichen Auftraggeber mit der Begründung abgelehnt wird, 

es sei qualitativ nachrangig gewertet worden. A gehe nicht präzise genug auf die Leistungsbeschreibung ein und 

dargelegte Konzepte berücksichtigten nicht hinreichend die Organisationsstruktur des Auftraggebers. A rügt die 

qualitative Abwertung seiner Konzepte und die Bewertung seines Beraterteams und strengt ein Verfahren vor der 

zuständigen Vergabekammer an. Nach Akteneinsicht trägt A vor, er sei aufgrund eines wettbewerbsverzerrenden 

Informationsvorsprungs des Bieters B in seinen Rechten verletzt. B habe konkrete Kenntnisse über Details eines 

Vorprojekts, welches zum Kern der gegenständlichen Ausschreibung gemacht worden sei. Dadurch bekannte In-

formationen habe B bei der Erstellung seiner einzureichenden Konzepte zu seinem Vorteil nutzen können. Der 

öffentliche Auftraggeber macht dagegen geltend, dass B in keiner Weise an der Vorbereitung des Vergabeverfah-

rens beteiligt gewesen sei. Eine bloße Vorbeauftragung begründe gerade keine Projektantenstellung. 

 

Beschluss: 

Der Nachprüfungsantrag des A ist begründet. Der wettbewerbsverzerrende Wissensvorsprung des B hätte gegen-

über den anderen Bietern ausgeglichen werden müssen. B war zwar bei rein formaler Betrachtung nicht in die 

Vorbereitung des Vergabeverfahrens eingebunden. Dennoch liegt eine relevante Vorbefasstheit vor. Zugrunde zu 

legen ist bei der Betrachtung nicht nur eine formelle, sondern eine funktionale Betrachtungsweise. B hat in einem 

Auftrag den öffentlichen Auftraggeber dabei unterstützt und begleitet, Ziele, deren Konkretisierung und Umsetzung 

mit dem streitgegenständlichen Auftrag erfolgen sollen, zu finden und festzulegen. Es handelt sich beim ersten 

Auftrag somit nicht um einen vom streitgegenständlichen Auftrag losgelösten Vorauftrag, sondern bei einer mate-

riellen Betrachtung um eine Vorbereitung des vorliegenden Auftrags. Die Kenntnis der Ziele stellt einen relevanten 

Wettbewerbsvorteil dar und ist geeignet, den Wettbewerb zu verzerren.  

 

Praxistipp: 

Im Regelfall wickelt der Vorauftragnehmer nur ab und ist gerade nicht in die Vorbereitung der Folgeausschreibung 

eingebunden. Sein Wissens- und Wettbewerbsvorsprung ist aufgrund seiner abstrakten Erfahrungen systemimma-

nent und begründet grundsätzlich kein ausgleichspflichtiges Sonderwissen. Dass alle Bieter denselben Kenntnis-

stand haben müssen, ist bei einem Konzeptwettbewerb besonders bedeutsam, denn dem öffentlichen Auftragge-

ber kommt bei der Bewertung der Konzepte im Rahmen von funktionalen Vorgaben ein weiter (subjektiver) Beur-

teilungsspielraum zu. Umso wichtiger ist es, dass alle Bieter in gleicher Weise über dieselben relevanten Informa-

tionen verfügen. 

 

VK Bund, Beschl. vom 21.09.2021 (Az.: VK 2-87/21) 

 

 

Ihre Ansprechpartnerin: 

Eva Waitzendorfer-Braun, Auftragsberatungsstelle Hessen e.V.: eva.waitzendorfer-braun@absthessen.de, Tel.: 

0611-974588-0 

 

 

  

mailto:eva.waitzendorfer-braun@absthessen.de
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 International ______________________________  
 

Aus der EU 

Britische Regierung informiert zum neuen Vergaberecht 

Im Hinblick auf eine Neuausrichtung des Vergaberechts im Zuge des Brexit hatte das Cabinet Office im Dezember 

2020 mit der Veröffentlichung eines Grünbuches „Transforming Public Procurement“ Vorschläge zur Gestaltung 

der Zukunft des öffentlichen Beschaffungswesens vorgelegt. Die anschließende öffentliche Konsultation zum Grün-

buch endete im März 2021. Die britische Regierung hat die Konsultation analysiert und dazu ihre Antworten veröf-

fentlicht. 

Danach hat die britische Regierung hat ein komplett neues Vergaberecht entworfen. Es soll nur für England gelten, 

Schottland, Wales und Nordirland müssten es jeweils übernehmen, wenn dies gewollt ist. Mit einer Implementie-

rung der neuen Regeln wäre frühestens 2023 zu rechnen. Wesentliches Ziel der Reform ist die Vereinfachung des 

Rechtsrahmens für das Vergaberecht. Zukünftig soll es nur noch ein einheitliches gesetzliches Regelwerk geben, 

dessen Grundsätze Transparenz, Diskriminierungsfreiheit und faire Behandlung der Bieter sind. Die Zahl der zur 

Verfügung stehenden Verfahren wird von sieben auf drei reduziert. Vorgesehen sind ein flexibles, wettbewerbliches 

Verfahren als Ersatz für das nicht offene Verfahren, den wettbewerblichen Dialog und das Verhandlungsverfahren, 

sowie ein offenes Verfahren und ein beschränktes Ausschreibungsverfahren für Krisensituationen oder besonders 

dringliche Verfahren. Ökologische oder soziale Erwägungen sollen stärker berücksichtigt werden können, daneben 

behält sich die Regierung vor, bestimmte politische Prioritäten als Zuschlagskriterien vorsehen zu können. 

Die Regelungen betreffend den Ausschluss von Bietern sollen vereinfacht werden. Ein solcher Ausschluss kann 

beispielsweise wegen Betrugs, Korruption oder Schlechtleistung erfolgen. Neue Ausschlussgründe sollen Bieter 

eliminieren, die das Vertrauen der Öffentlichkeit in den öffentlichen Vergabeprozess gefährden. Weitere mittels 

Ausschlusses zu schützende Ziele sind der Schutz der Bevölkerung, der Umwelt und der nationalen Sicherheit. 

Die Anforderungen an die Transparenz der Verfahren werden erhöht.  Bei einem Auftragswert von mehr als 2 

Millionen Pfund sollen die Vergabestellen verpflichtet sein, die Verträge mit dem erfolgreichen Bieter zu veröffent-

lichen. Daneben müssen Sie die Auswertungsdokumente über den erfolgreichen Bieter den unterlegenen Bietern 

zur Verfügung stellen. Unterlegene Bieter haben außerdem Anspruch auf die Dokumente zur Bewertung ihres 

eigenen Angebots. 

Die Rechtsschutzverfahren gegen behauptete Verletzungen der Bieterrechte sollen beschleunigt werden. Die au-

tomatische Suspendierung des Vertrages bis zur Klärung des Rechtsstreits soll aufgehoben werden können, wenn 

dies zu wesentlichen Konsequenzen für die verschiedenen betroffenen Interessen führen würde.  

Quelle: GTAI 

Ihr Ansprechpartner: 

Steffen Müller, muellers@abz-bayern.de, Tel.: 089 511 631 72 

 

 

  

mailto:muellers@abz-bayern.de
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 Aus den Bundesländern ____________________  
 

Hessen I: Erlass mit Hinweisen zum Umgang mit SOKA/KK-Bescheinigung / Tariftreue- und Mindestlohn-

erklärung 

Nach dem Hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetz 2021 ist von Vergabestellen bei Vergaben von Bauleistun-

gen von dem für den Zuschlag vorgesehenen Bieter vor der Auftragsvergabe eine gültige Bescheinigung der jeweils 

zuständigen SOKA bzw. Bescheinigung der Krankenkasse abzufragen. Die Bescheinigung darf nach dem Gesetz 

nicht älter als drei Monate sein. Da die bei Präqualifikationsverfahren hinterlegten Erklärungen und Nachweise zum 

Teil „älter“ sein dürfen ist wie folgt mit den unterschiedlichen Fristen umzugehen: 

 

1. Landesvergabestellen prüfen die Eignung auf Grundlage einer Präqualifikation oder durch Vorlage der Einzel-

nachweise (Eigenerklärungen). Die in der jeweiligen Präqualifikation beinhaltete SOKA/KK-Bescheinigung ist für 

die Eignungsprüfung uneingeschränkt anzuerkennen. Die SOKA/KK-Bescheinigung ist anschließend erst, direkt 

vor der Beauftragung und nur von dem für den Zuschlag vorgesehenen Bieter einzuholen. Nachunternehmer haben 

keine SOKA-Bescheinigung vorzulegen. 

 

2. Die Eigenerklärung zu Tariftreue- und Mindestlohn (https://www.had.de/muster-hvtg/Verpflichtungser-

klaerung_Tariftreue_2021-07-28.pdf) ist mit den Angebotsunterlagen bei allen Verfahrensarten (ÖA, BA, Freihän-

dige- Verhandlungsvergabe) einzufordern.  

Die Verpflichtungserklärung der Nachunternehmer muss spätestens vor seinem Tätigwerden der Vergabestelle 

vorgelegt werden. 

 

Den Erlass finden Sie hier: https://www.absthessen.de/pdf/2022%2001%2021%20Erlass%20SOKA-Bescheini-

gung-LBIH.pdf 

 

Ihre Ansprechpartnerin: 

Eva Waitzendorfer-Braun, Auftragsberatungsstelle Hessen e.V.: eva.waitzendorfer-braun@absthessen.de, Tel.: 

0611-974588-0 

 

Hessen II: Interessenbekundungsverfahren (IBV) für Zuwendungsempfänger 

Zuwendungsempfänger, die aufgrund ihres Bescheides verpflichtet sind, ein IBV durchzuführen, sollen im Freifeld 

"Sonstige Angaben" angeben, dass es sich bei vorliegender Bekanntmachung um ein IBV und nicht um einen 

Teilnahmewettbewerb handelt. Diese Möglichkeit der Abweichung von geltendem Recht, gilt ausschließlich für 

Zuwendungsempfänger, die die alte Rechtslage beachten müssen. 

 

Ihre Ansprechpartnerin: 

Eva Waitzendorfer-Braun, Auftragsberatungsstelle Hessen e.V.: eva.waitzendorfer-braun@absthessen.de, Tel.: 

0611-974588-0 

 

 

Mecklenburg-Vorpommern: Corona-Vergabeerlass  

Befristet bis zum 30. Juni 2022 hat das Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit eine Verwal-

tungsvorschrift zur Vergabe öffentlicher Aufträge im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie erlassen. 

  

Liefer-, Dienst- und Bauleistungen, die unmittelbar oder mittelbar zur Eindämmung der Corona-Pandemie oder 

deren Folgen beitragen, können bis zur Höhe des jeweiligen EU-Schwellenwertes auch ohne Durchführung eines 

Vergabeverfahrens (Direktauftrag) beschafft werden. Dies gilt insbesondere für medizinische Bedarfsgegenstände 

https://www.had.de/muster-hvtg/Verpflichtungserklaerung_Tariftreue_2021-07-28.pdf
https://www.had.de/muster-hvtg/Verpflichtungserklaerung_Tariftreue_2021-07-28.pdf
https://www.absthessen.de/pdf/2022%2001%2021%20Erlass%20SOKA-Bescheinigung-LBIH.pdf
https://www.absthessen.de/pdf/2022%2001%2021%20Erlass%20SOKA-Bescheinigung-LBIH.pdf
mailto:eva.waitzendorfer-braun@absthessen.de
mailto:eva.waitzendorfer-braun@absthessen.de
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und Gegenstände oder Bauleistungen für die medizinische Versorgung. Weiter findet der Erlass Anwendung für 

notwendigen Beschaffungen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes in der öffentlichen Verwaltung. Angeführt 

sind die Beispiele Homeoffice-Arbeitsplatz, Videokonferenztechnik und die Erweiterung von IT-Leitungskapazitä-

ten. Den vollständigen Erlass finden Sie hier.  

 

 

Thüringen: Erhöhte Wertgrenzen zur Teilnahme an öffentlichen Ausschreibungen in Thüringen bis zum 30. 

Juni 2022 verlängert 

Seit 3. April 2020 besteht die Möglichkeit in Thüringen, Ausschreibungen im Baubereich bis zu 3 Mio. Euro netto 

im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung zu vergeben. Die bisherige Wertgrenze für beschränkte Ausschrei-

bungen im Bausektor lag bislang bei 150.000 Euro netto. Im Liefer- und Dienstleistungsbereich ist eine beschränkte 

Ausschreibung bis zu 214.000 Euro netto möglich, anstatt bisher 50.000 Euro netto. Aufgrund der Änderung der 

Thüringer Verwaltungsvorschrift zur Vergabe öffentlicher Aufträge vom 9. Dezember 2021 wurden die erhöhten 

Wertgrenzen bei der Vergabe von Bau-, Liefer- und gewerblichen Dienstleistungen für beschränkte Ausschreibun-

gen ohne Teilnahmewettbewerb sowie freihändige Vergaben und Verhandlungsvergaben bis zum 30. Juni 2022 

verlängert. Des Weiteren wurde für die Vergabe von Liefer- und gewerblichen Dienstleistungen der Betrag von 

„214.000 Euro“ (bis zum 31.12.2021 geltender EU-Schwellenwert) an den neuen, ab dem 01.01.2022 geltenden 

EU-Schwellenwert angepasst und daher jeweils durch die Betragsangabe „215.000 Euro“ ersetzt. 

 

Die Veröffentlichung der Vorschrift erfolgte im Thüringer Staatsanzeiger in der Ausgabe Nr. 52/2021 am  

27. Dezember 2021. 

 

Ihr Ansprechpartner: 

Markus Heyn, markus.heyn@erfurt.ihk.de, Telefon: 03643 8854-0 

 

 

 

 

 

 

 Veranstaltungen ___________________________  
09. und 31. März und 5. April 2022 Vergaberecht für Einsteiger: Anfängerkurs für Auftraggeber und Bieter 

ohne Vorkenntnisse  

Das Seminar richtet sich an diejenigen, die bislang noch keine Erfahrung im Vergaberecht gesammelt haben. Ziel 

ist, Ihnen die Struktur und die Grundsätze des Vergaberechts näher zu bringen. Sie lernen die wichtigsten Rege-

lungen kennen und erhalten praktische Hinweise, wie Sie als Auftraggeber ein Vergabeverfahren vorbereiten und 

durchführen. Als Bieter lernen Sie, was bei einer Teilnahme an einer Ausschreibung beachtet werden muss und 

wie Sie häufig gemachte Kardinalfehler vermeiden können. Anhand aktueller Beispiele aus der Rechtsprechung 

werden die vergaberechtlichen Grundlagen praxisnah erläutert. Das Seminar lässt Raum für Ihre Fragen und ge-

meinsame Diskussion. 

Das öffentliche Beschaffungswesen ist ein Milliardenmarkt, über dessen besondere Regelungen ein akquirierendes 

Unternehmen Kenntnisse besitzen muss, wenn es erfolgreich Aufträge erlangen will. Das Vergaberecht umfasst 

eine Vielzahl von Regelungen, die öffentliche Auftraggeber beim Beschaffen von Baumaßnahmen, dem Kauf von 

Gütern oder bei der Inanspruchnahme einer Dienstleistung einhalten müssen. 

Erörtert werden die Regelungen bei EU-weiten Verfahren sowie bei kleineren Auftragswerten im sogenannten „Un-

terschwellenbereich“, soweit sie sich auf Bauleistungen, Liefer- und Dienstleistungen beziehen. Es werden zudem 

die seit dem 1. September 2021 geltenden Regelungen des Hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetzes sowie 

der Gemeinsame Runderlass für das Öffentliche Beschaffungswesen (Vergaberlass) besprochen. 

https://www.abst-mv.de/sites/default/files/inline-files/22-01-26%20Corona-Vergabeerlass%20M-V.pdf
mailto:markus.heyn@erfurt.ihk.de
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Solange die aktuell andauernde Pandemielage Präsenzveranstaltungen nicht zulässt, werden unsere Seminare 

digital über die Plattform „Microsoft Teams“ angeboten.  

Wir bieten Ihnen grundsätzlich jeden Freitag von 10:00-11:00 Uhr an, Ihre Einwahl zur gewählten digitalen Ver-

anstaltung zu testen. 

 
Unter http://www.absthessen.de/seminare-anmeldung.html finden Sie weitere Infos zum Seminarinhalt und kön-

nen sich direkt online anmelden. 

 
Termin 1: 09. März 2022, 8:30 - 14:00 Uhr – Das Seminar findet online statt! 

Termin 2: 31. März 2022, 8:30 - 14:00 Uhr – Das Seminar findet online statt! 

Termin 3: 04. April 2022, 8:30 - 14:00 Uhr – Das Seminar findet online statt! 

 

Referentin:  Syndikusrechtsanwältin Eva Waitzendorfer-Braun, Auftragsberatungsstelle Hessen e.V. 

Teilnahmeentgelt: 190,00 € für Mitgliedsunternehmen/Büros/Vergabestellen 

 

 

15. März 2022: Bieter-Workshop eVergabe - Elektronische Angebotsabgabe auf der eHAD-Plattform 

Dieses Seminar wendet sich an alle Unternehmen, die in Hessen öffentliche Aufträge recherchieren und in einem 

eVergabe-Verfahren auf der eHAD-Plattform einen Teilnahmeantrag oder Angebot digital abgeben möchten. Den 

Teilnehmern werden zunächst grundlegende Informationen zur eVergabe, zur digitalen Signatur sowie zum Aufbau 

der eHAD-Plattform vermittelt. Daran schließt sich eine kurze Erläuterung und Demonstration der Recherche nach 

Ausschreibungen auf der HAD-Webseite sowie eine ausführliche Vorführung der digitalen Bearbeitung und Abgabe 

eines Teilnahmeantrags bzw. Angebots über die eHAD-Plattform.  

Die Teilnehmer können nach der Vorführung an ihren eigenen Rechner die Angebotsabgabe auf der eHAD anhand 

der besprochenen Testvergaben üben. Gemeinsam können Fragen oder Probleme in der praktischen Anwendung 

über eine Teams-Sitzung geklärt werden.  

 

Unter http://www.absthessen.de/seminare-anmeldung.html können Sie sich direkt online anmelden. 

 

 

Termin:   15. März 2021, 10:00 – ca. 15.30 Uhr - Das Seminar findet online statt! 

Referentin:   Doris Stiehl, Informatikerin B. Sc., Auftragsberatungsstelle Hessen e.V. 

Teilnahmeentgelt:  100 € 

 

 

22. März 2022: Einführungsseminar zur elektronischen Vergabe mit der eHAD 

Dieses Seminar wendet sich an öffentliche Auftraggeber in Hessen und Planungsbüros, die im Auftrag öffentlicher 

Auftraggeber in Hessen Vergabeverfahren durchführen und bisher die HAD-Erfassungssoftware genutzt haben. In 

dieser Veranstaltung haben Sie die Möglichkeit, die elektronische Vergabe der eHAD und die eingesetzte Software, 

den AI VERGABEMANAGER, kennenzulernen und die grundlegende Anwendung zu erlernen. 

 
Anhand von Beispielen in der eHAD-Testumgebung werden Ihnen ein bis zwei vollständige elektronische Verga-

beprozesse (VgV /VOB) von der Erfassung bis hin zur Zuschlagserteilung und Archivierung vorgeführt und erläu-

tert. Darüber hinaus zeigen wir Ihnen die Besonderheiten in der Durchführung von Beschränkten Ausschreibun-

gen/Freihändigen Vergaben mit dem AI VERGABEMANAGER. 

 

Unter http://www.absthessen.de/seminare-anmeldung.html finden Sie weitere Informationen und können sich direkt 

online anmelden. 

Das Seminar findet online statt! 

http://www.absthessen.de/seminare-anmeldung.html
http://www.absthessen.de/seminare-anmeldung.html
file:///C:/Users/eva.braun/AppData/Local/Temp/$$dv$$/www.absthessen.de/seminare-anmeldung.html
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Termin:   22. März 2022, 9:30 – ca. 16.00 Uhr – Das Seminar findet online statt! 

Referentin:   Doris Stiehl, Informatikerin B. Sc., Auftragsberatungsstelle Hessen e.V. 

Teilnahmeentgelt:  100 € 

 

 

24. März und 26. April 2022: Vertiefungsseminar Vergaberecht: Praxisrelevante Themen der aktuellen Recht-

sprechung  

Das Seminar ist für Teilnehmer mit gefestigter Praxiserfahrung zu empfehlen und geht auf die Vergabe und Ange-

botserstellung aller Leistungsarten ein. Ziel ist es, den Teilnehmern differenziertes Wissen zu ausgewählten The-

menkomplexen zu vermitteln.  

Ausführlich wird auf Unterschiede des EU-Verfahrensrechts zum nationalen, insbesondere hessischen Vergabe-

recht eingegangen. Wir vermitteln Auftraggebern und Bietern aktuelle und vertiefende Kenntnisse anhand neuster 

Entscheidungen der Vergabekammern und Gerichte.  

Auftraggeber lernen, welche Kardinalfehler im Verfahren unbedingt zu vermeiden sind und Verfahrenskorrekturen, 

die eine Fortsetzung des Verfahrens ermöglichen. Den Bietern werden Strategien erläutert, wie sie alle nötigen 

Informationen zur Angebotsabgabe erhalten und einen Angebotsausschluss vermeiden können. In allen Themen-

schwerpunkten informieren wir Sie jeweils über aktuelle Entscheidungen.  

Bringen Sie Ihre Praxiserfahrungen und -probleme in die Diskussion ein. Das Seminar strebt einen Austausch zu 

allen angesprochenen Fragen zwischen Unternehmen, Auftraggebern und Referenten an. 

 

Unter http://www.absthessen.de/seminare-anmeldung.html finden Sie weitere Infos zum Seminarinhalt und kön-

nen sich direkt online anmelden 

 

Termin 1:   24. März 2022, 8:30 - 13:00 Uhr – Das Seminar findet online statt! 

Termin 2:   26. April 2022, 8:30 - 13:00 Uhr – Das Seminar findet online statt! 

 

Referenten: Syndikusanwältin Brigitta Trutzel, Geschäftsführerin ABSt Hessen, Wiesbaden 

   Dr. Peter Braun, Partner Dentons, Frankfurt 

Teilnahmeentgelt: 190,00 € für Mitgliedsunternehmen/Büros/Vergabestellen 

 

 

 

  

http://www.absthessen.de/seminare-anmeldung.html
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Inhaltlich verantwortlich gemäß § 6 MDStV  

Geschäftsführerin der ABSt Hessen e.V. 

Brigitta Trutzel Rechtsanwältin 

Aufsichtsgremium 

Vorstand der Auftragsberatungsstelle Hessen e.V. (ABSt Hessen)  

 

 

Redaktion: Silke Corozoglu, Auftragsberatungsstelle Sachsen-Anhalt, Telefon: 0391 62 30 446, E-Mail: 
info@sachsen-anhalt.abst.de   
unter Mitarbeit der Auftragsberatungsstellen in Deutschland www.auftragsberatungsstellen.de 
 
Verantwortlich für die Rubrik Recht:  
ABSt Brandenburg, Auftragsberatungsstelle Hessen e. V. und Auftragsberatungsstelle Mecklenburg-Vorpommern 

 

Sofern Sie ein für Sie interessantes Thema vermissen, wären wir Ihnen für einen Hinweis an die Auftragsbera-

tungsstelle Ihres Bundeslandes sehr dankbar. 
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